
Gesetz vom 14. April 2016, mit dem die Burgenländische Landarbeitsordnung 1977 
geändert wird 

„Der Landtag hat – teilweise in Ausführung der Grundsatzbestimmungen des 
Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287/1984, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 79/2015, 
beschlossen:“ 

Die Burgenländische Landarbeitsordnung 1977 - LArbO, LGBl. Nr. 37/1977, in der Fassung des 
Gesetzes LGBl. Nr. 12/2015, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Der Eintrag zu § 26e lautet „Karenz bei Verhinderung des anderen Elternteils“. 

b) Nach dem Eintrag zu § 39v werden folgende Einträge eingefügt: 

„§ 39w Pflegekarenz 

§ 39 x Pflegeteilzeit“ 

c) Der Eintrag zu § 105d lautet „Karenz bei Verhinderung des anderen Elternteils“. 

2. §§ 26d und 26e  lauten: 

„§ 26d 
Karenz des Adoptiv- oder Pflegevaters 

(1) Anspruch auf Karenz unter den in §§ 26a bis 26c genannten Voraussetzungen und Bedingungen 
hat, sofern im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, auch ein Dienstnehmer, der ein Kind, welches das 
zweite Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
 1. an Kindes Statt angenommen hat (Adoptivvater); 
 2. in der Absicht, es an Kindes Statt anzunehmen, in unentgeltliche Pflege genommen hat 

(Pflegevater). 
(2) Bei Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege beginnt die Karenz 

mit dem Tag der Annahme, der Übernahme oder im Anschluss an eine Karenz des anderen Elternteils, 
Adoptiv- oder Pflegeelternteils. 

(3) Nimmt der Dienstnehmer Karenz zum frühest möglichen Zeitpunkt in Anspruch, hat er seiner 
Dienstgeberin oder seinem Dienstgeber unverzüglich Beginn und Dauer der Karenz nach §§ 26a und 26b 
bekannt zu geben. Unbeschadet des Ablaufs dieser Frist kann Karenz nach den §§ 26a oder 26b 
vereinbart werden. 

(4) Nimmt ein Dienstnehmer ein Kind nach Ablauf des 18. Lebensmonates, jedoch vor Vollendung 
des zweiten Lebensjahres an Kindes Statt an oder nimmt er es in unentgeltliche Pflege in der Absicht, es 
an Kindes Statt anzunehmen, kann er Karenz im Ausmaß bis zu sechs Monaten auch über das zweite 
Lebensjahr des Kindes hinaus in Anspruch nehmen. 

(5) Nimmt ein Dienstnehmer ein Kind nach Ablauf des zweiten Lebensjahres, jedoch vor 
Vollendung des siebenten Lebensjahres des Kindes an Kindes Statt an oder nimmt er es in der Absicht, es 
an Kindes Statt anzunehmen, in unentgeltliche Pflege, hat er aus Anlass der Adoption oder Übernahme in 
unentgeltliche Pflege Anspruch auf Karenz im Ausmaß von sechs Monaten. Im Übrigen gelten die §§ 26a 
und 26b. 

(6) Die §§ 26b und 26c sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs „die 
Mutter“ in der jeweils verwendeten grammatikalischen Form der Begriff „der andere Elternteil“ in der 
jeweils richtigen grammatikalischen Form tritt. 

§ 26e 
Karenz bei Verhinderung des anderen Elternteils 

(1) Ist der andere Elternteil, Adoptiv- oder Pflegeelternteil durch ein unvorhersehbares und 
unabwendbares Ereignis für eine nicht bloß verhältnismäßig kurze Zeit verhindert, das Kind selbst zu 
betreuen, ist dem Dienstnehmer (Vater, Adoptiv- oder Pflegevater im Sinne des § 26d Abs. 1) auf sein 
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Verlangen für die Dauer der Verhinderung, längstens jedoch bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres 
des Kindes, jedenfalls Karenz zu gewähren, wenn er mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt. 
Dasselbe gilt bei Verhinderung des anderen Elternteils, Adoptiv- oder Pflegeelternteils, der zulässiger-
weise nach Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes Karenz in Anspruch nimmt. 

(2) Ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis liegt nur vor bei 
 1. Tod, 
 2. Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt, 
 3. Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer anderweitigen auf behördlicher Anordnung 

beruhenden Anhaltung, 
 4. schwerer Erkrankung, 
 5. Wegfall des gemeinsamen Haushaltes des anderen Elternteils, Adoptiv- oder Pflegeelternteils mit 

dem Kind oder der Betreuung des Kindes. 
(3) Der Dienstnehmer hat Beginn und voraussichtliche Dauer der Karenz seiner Dienstgeberin oder 

seinem Dienstgeber unverzüglich bekannt zu geben und die anspruchsbegründenden Umstände nachzu-
weisen. 

(4) Der Anspruch auf Karenz steht auch dann zu, wenn der Dienstnehmer bereits Karenz verbraucht, 
eine Teilzeitbeschäftigung gemäß §§ 26j, 26k oder 26q angetreten oder beendet oder für einen späteren 
Zeitpunkt Karenz oder Teilzeitbeschäftigung angemeldet hat. Die §§ 26f bis 26i sind anzuwenden.“ 

3. § 26f Abs. 1 Z 2 lautet: 
 „2. nach dem Ende einer Karenz oder einer Teilzeitbeschäftigung gemäß §§ 26j, 26k oder 26q, die 

infolge der Verhinderung des anderen Elternteils, Adoptiv- oder Pflegeelternteils in Anspruch 
genommen wird.“ 

4. In § 26l Abs. 1 wird das Zitat „§§ 167 Abs. 2, 177 oder 177b“ durch das Zitat „§ 177 Abs. 4 oder § 
179“ ersetzt. 

5. Dem § 26q wird folgender Satz angefügt: 
„§ 26l Abs. 1 ist weiters mit der Maßgabe anzuwenden, dass an Stelle des Ausdrucks „die Mutter“ der 
Ausdruck „der andere Elternteil“ tritt.“ 

6. § 26s Abs. 1 und 2 lautet: 
„(1) Lehnt die Dienstgeberin oder der Dienstgeber des anderen Elternteils, Adoptiv- oder Pflege-

elternteils eine Teilzeitbeschäftigung ab und nimmt der andere Elternteil keine Karenz für diese Zeit in 
Anspruch, so kann die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer für diese Zeit, längstens bis zum Ablauf 
des zweiten Lebensjahres des Kindes, Karenz in Anspruch nehmen. 

(2) Die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer hat Beginn und Dauer der Karenz unverzüglich nach 
Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung durch die Dienstgeberin oder den Dienstgeber des anderen 
Elternteils bekannt zu geben und die anspruchsbegründenden Umstände nachzuweisen.“ 

7. In § 39e Abs. 3 wird nach dem Zitat „§ 19“ die Wortfolge „oder eines Ausbildungsdienstes gemäß 
§§ 37ff“ eingefügt. 

8. In § 39i Abs. 1 und 2 wird jeweils das Zitat „§§ 39e bis 39h“ durch das Zitat „§§ 39e bis 39h sowie 
39w und 39x“ ersetzt. 

9. § 39j Abs. 1a lautet: 
„(1a) Die Dienstgeberin oder der Dienstgeber hat abweichend von Abs. 1 die Wahlmöglichkeit, die 

Abfertigungsbeiträge aus geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen gemäß § 5 Abs. 2 ASVG entweder 
monatlich oder jährlich zu überweisen. Eine Vereinbarung nach § 58 Abs. 8 ASVG gilt automatisch auch 
als Vereinbarung für die Beiträge zur Betrieblichen Vorsorge. Bei einer jährlichen Zahlungsweise sind 
zusätzlich 2,5 vH vom zu leistenden Beitrag gleichzeitig mit diesem Betrag an den zuständigen Träger 
der Krankenversicherung zu überweisen. Die Fälligkeit der Beiträge ergibt sich aus § 58 ASVG. Abwei-
chend davon sind bei einer jährlichen Zahlungsweise die Abfertigungsbeiträge bei einer Beendigung des 
Dienstverhältnisses bis zum 15. des Folgemonats zu entrichten, in den die Beendigung des Dienstver-
hältnisses fällt. Eine Änderung der Zahlungsweise ist nur zum Ende des Kalenderjahres zulässig. Die 
Dienstgeberin oder der Dienstgeber hat eine Änderung der Zahlungsweise dem zuständigen Träger der 
Krankenversicherung vor dem Beitragszeitraum, für den die Änderung der Zahlungsweise vorgenommen 
wird, zu melden.“ 



10. In § 39j wird nach Abs. 1b folgender Abs. 1c eingefügt: 
„(1c) Die monatliche Bemessungsgrundlage ist mit der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung 

gemäß § 34 Abs. 2 ASVG von der Dienstgeberin oder dem Dienstgeber an den zuständigen Träger der 
Krankenversicherung zu melden. Der Beginn der Beitragszahlung ist von der Dienstgeberin oder dem 
Dienstgeber mit der Anmeldung zur Sozialversicherung gemäß § 33 Abs. 1a ASVG bekanntzugeben, das 
Ende der Beitragszahlung mit der Abmeldung der Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers von der 
Sozialversicherung. Für die Meldungen zur Betrieblichen Vorsorge sind die Bestimmungen der §§ 33 und 
34 ASVG sinngemäß anzuwenden.“ 

11. In § 39j Abs. 2 wird nach der Wortfolge „des Solidaritätsprämienmodells nach § 39g“ ein Beistrich 
gesetzt und die Wortfolge „der Herabsetzung der Normalarbeitszeit nach den §§ 39s, 39t oder 39x“ 
eingefügt. 

12. § 39q Abs. 2 lautet: 
„(2) Die Abfertigung ist am Ende des zweitfolgenden Kalendermonats nach der Geltendmachung 

des Anspruchs gemäß § 39p Abs. 6 fällig und binnen fünf Werktagen entsprechend der Verfügung der 
Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers nach § 39r Abs. 1 Z 1, 3 und 4 zu leisten, wobei die Frist für die 
Fälligkeit frühestens mit dem Ende des Tages der Beendigung des Dienstverhältnisses oder dem sich aus 
§ 39p Abs. 4 oder § 39r Abs. 3 erster Satz ergebenden Zeitpunkt zu laufen beginnt. Nach Verfügungen 
gemäß § 39r Abs. 1 Z 1, 3 und 4 oder Auszahlungen nach § 39s Abs. 3 LAG hervorkommende, noch zu 
dieser Abfertigungsanwartschaft gehörige Beträge sind als Nachtragszahlung unverzüglich fällig. Ände-
rungen der monatlichen Bemessungsgrundlage innerhalb von zwölf Monaten nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses begründen bei einer Verfügung gemäß § 39r Abs. 1 Z 1, 3 oder 4 oder nach Aus-
zahlungen nach § 39s Abs. 3 LAG eine Rückzahlungsverpflichtung der oder des Anwartschaftsberech-
tigten, sofern § 69 ASVG nicht zur Anwendung kommt.“ 

13. In § 39r Abs. 1 Z 4 lit. a wird der Klammerausdruck „(§ 18f des Versicherungsaufsichtsgesetzes)“ 
durch den Klammerausdruck „(§ 93 des VAG 2016)“ ersetzt. 

14. In § 39s Abs. 2 wird nach dem Wort „Lebensgefährten“ die Wortfolge „oder der eingetragenen 
Partnerin oder des eingetragenen Partners“ eingefügt.  

15. § 39s Abs. 9 entfällt. 

16. Dem § 39v werden die §§ 39w und 39x angefügt: 

„§ 39w 
Pflegekarenz 

(1) Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer und Dienstgeberinnen und Dienstgeber können, sofern das 
Dienstverhältnis ununterbrochen drei Monate gedauert hat, schriftlich eine Pflegekarenz gegen Entfall des 
Arbeitsentgeltes zum Zwecke der Pflege oder Betreuung eines nahen Angehörigen im Sinne des § 39s, 
dem zum Zeitpunkt des Antritts der Pflegekarenz Pflegegeld ab der Stufe 3 nach § 5 des BPGG gebührt, 
für die Dauer von mindestens einem Monat bis zu drei Monaten vereinbaren. Eine solche Vereinbarung 
darf grundsätzlich nur einmal pro zu betreuendem nahen Angehörigen geschlossen werden. Im Fall einer 
wesentlichen Erhöhung des Pflegebedarfs zumindest um eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 BPGG) ist 
jedoch einmalig eine neuerliche Vereinbarung der Pflegekarenz zulässig. Die Vereinbarung der 
Pflegekarenz ist auch für die Pflege und Betreuung von demenziell erkrankten oder minderjährigen nahen 
Angehörigen zulässig, sofern diesen zum Zeitpunkt des Antritts der Pflegekarenz Pflegegeld ab der Stufe 
1 zusteht. Hat die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer eine Pflegekarenz bereits angetreten, ist die 
Vereinbarung einer Pflegeteilzeit für dieselbe zu betreuende Person unzulässig. 

(2) Die Vereinbarung nach Abs. 1 hat Beginn und Dauer der Pflegekarenz zu enthalten. Bei der 
Vereinbarung über die Pflegekarenz ist auf die Interessen der Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers 
und auf die Erfordernisse des Betriebes Rücksicht zu nehmen. In Betrieben, in denen ein für die Dienst-
nehmerin oder den Dienstnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet ist, ist dieser auf Verlangen der 
Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers den Verhandlungen beizuziehen. 

(3) Die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer darf die vorzeitige Rückkehr zu der ursprünglichen 
Normalarbeitszeit nach 
 1. der Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung in Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen, 
 2. der nicht nur vorübergehenden Übernahme der Pflege oder Betreuung durch eine andere Betreu-

ungsperson sowie 



 3. dem Tod 
des nahen Angehörigen verlangen. Die Rückkehr darf frühestens zwei Wochen nach der Meldung des 
Eintritts der im ersten Satz genannten Gründe erfolgen. 

(4) Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer und Dienstgeberinnen und Dienstgeber können eine 
Pflegekarenz gemäß Abs. 1 für die Dauer von mindestens einem Monat bis zu drei Monaten auch in 
einem befristeten Dienstverhältnis in einem Saisonbetrieb (§ 155 Abs. 6) vereinbaren, sofern das 
befristete Dienstverhältnis ununterbrochen zwei Monate gedauert hat und jeweils vor dem Antritt einer 
Pflegekarenz eine Beschäftigung zur selben Dienstgeberin oder zum selben Dienstgeber im Ausmaß von 
mindestens drei Monaten vorliegt. Zeiten von befristeten Dienstverhältnissen zur selben Dienstgeberin 
oder zum selben Dienstgeber, die innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren vor Antritt der jeweiligen 
Pflegekarenz liegen, sind hinsichtlich des Erfordernisses der Mindestbeschäftigungsdauer zusammenzu-
rechnen. 

(5) Im Übrigen ist § 39e Abs. 2, 3 und 4 sinngemäß anzuwenden. 

§ 39x 
Pflegeteilzeit 

(1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 39w Abs. 1 können Dienstnehmerinnen und Dienst-
nehmer und Dienstgeberinnen und Dienstgeber schriftlich eine Herabsetzung der wöchentlichen Normal-
arbeitszeit der Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers für die Dauer von mindestens einem Monat bis zu 
drei Monaten vereinbaren. Die in der Pflegeteilzeit vereinbarte wöchentliche Normalarbeitszeit darf zehn 
Stunden nicht unterschreiten. Eine solche Vereinbarung darf grundsätzlich nur einmal pro zu betreuen-
dem nahen Angehörigen geschlossen werden. Im Fall einer wesentlichen Erhöhung des Pflegebedarfs 
zumindest um eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 BPGG) ist jedoch einmalig eine neuerliche Vereinbarung 
der Pflegeteilzeit zulässig. Hat die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer eine Pflegeteilzeit bereits 
angetreten, ist die Vereinbarung einer Pflegekarenz für dieselbe zu betreuende Person unzulässig. 

(2) Die Vereinbarung nach Abs. 1 hat Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung 
zu enthalten, wobei die betrieblichen Interessen und die Interessen der Dienstnehmerin oder des Dienst-
nehmers zu berücksichtigen sind. In Betrieben, in denen ein für die Dienstnehmerin oder den Dienst-
nehmer zuständiger Betriebsrat eingerichtet ist, ist dieser auf Verlangen der Dienstnehmerin oder des 
Dienstnehmers den Verhandlungen beizuziehen. Vereinbarungen, die Änderungen im Ausmaß der Teil-
zeitbeschäftigung vorsehen, sind unzulässig. 

(3) Der Dienstnehmer darf die vorzeitige Rückkehr zu der ursprünglichen Normalarbeitszeit nach 
 1. der Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung in Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen, 
 2. der nicht nur vorübergehenden Übernahme der Pflege oder Betreuung durch eine andere Betreu-

ungsperson sowie 
 3. dem Tod 
des nahen Angehörigen verlangen. Die Rückkehr darf frühestens zwei Wochen nach der Meldung des 
Eintritts der im ersten Satz genannten Gründe erfolgen. 

(4) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Pflegeteilzeit, gebühren der Dienstnehmerin oder 
dem Dienstnehmer sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem 
der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr. 

(5) Im Übrigen sind § 39e Abs. 3 und 4 sowie § 39w Abs. 4 sinngemäß anzuwenden.“ 

17. Dem § 90 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
„Soweit im Folgenden Gefahrenklassen oder -kategorien genannt sind, sind diese im Sinne der Kriterien 
nach Anhang I Teil 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) zu verstehen, auch 
wenn der Arbeitsstoff nicht aufgrund dieser Verordnung eingestuft ist.“ 

18. In § 90 werden statt den bisherigen Abs. 3 und 4 folgende Abs. 3 bis 4b eingefügt:  
„(3) Explosionsgefährliche Arbeitsstoffe sind Arbeitsstoffe, die zugeordnet werden können: 

 1. explosiven Stoffen/Gemischen und Erzeugnissen mit Explosivstoff (Gefahrenklasse 2.1), 
 2. selbstzersetzlichen Stoffen oder Gemischen (Gefahrenklasse 2.8), Typ A und B, 
 3. organischen Peroxiden (Gefahrenklasse 2.15), Typ A und B. 

(3a) Explosionsgefährliche Arbeitsstoffe sind weiters Arbeitsstoffe, die explosionsgefährliche Eigen-
schaften im Sinne des § 3 Chemikaliengesetz 1996 aufweisen. 

(3b) Brandgefährliche Arbeitsstoffe sind 



 1. oxidierende (entzündende) Arbeitsstoffe, die zugeordnet werden können: 
 a) oxidierenden Gasen (Gefahrenklasse 2.4), 
 b) oxidierenden Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.13), 
 c) oxidierenden Feststoffen (Gefahrenklasse 2.14); 
 2. extrem entzündbare, leicht entzündbare und entzündbare Arbeitsstoffe, die zugeordnet werden 

können: 
 a) entzündbaren Gasen (Gefahrenklasse 2.2), 
 b) entzündbaren Aerosolen (Gefahrenklasse 2.3), 
 c) entzündbaren Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.6), 
 d) entzündbaren Feststoffen (Gefahrenklasse 2.7), 
 e) selbstzersetzlichen Stoffen oder Gemischen (Gefahrenklasse 2.8) außer Typ A und B, 
 f) pyrophoren Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.9), 
 g) pyrophoren Feststoffen (Gefahrenklasse 2.10), 
 h) selbsterhitzungsfähigen Stoffen oder Gemischen (Gefahrenklasse 2.11), 
 i) Stoffen oder Gemischen, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln 

(Gefahrenklasse 2.12), 
 j) organischen Peroxiden (Gefahrenklasse 2.15) außer Typ A und B. 

(3c) Brandgefährliche Arbeitsstoffe sind weiters Arbeitsstoffe, die brandfördernde, hochentzünd-
liche, leicht entzündliche oder entzündliche Eigenschaften im Sinne des § 3 Chemikaliengesetz 1996 
aufweisen. 

(4) Gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe sind Arbeitsstoffe, die einer der folgenden Gefahren-
klassen zugeordnet werden können: 
 1. akute Toxizität (Gefahrenklasse 3.1), 
 2. Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (Gefahrenklasse 3.2), 
 3. schwere Augenschädigung/Augenreizung (Gefahrenklasse 3.3), 
 4. Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut (Gefahrenklasse 3.4), 
 5. Keimzellmutagenität (Gefahrenklasse 3.5), 
 6. Karzinogenität (Gefahrenklasse 3.6), 
 7. Reproduktionstoxizität (Gefahrenklasse 3.7), 
 8. spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition (Gefahrenklasse 3.8), 
 9. spezifische Zielorgan-Toxizität, wiederholte Exposition (Gefahrenklasse 3.9), 
 10. Aspirationsgefahr (Gefahrenklasse 3.10). 

(4a) Gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe sind weiters Arbeitsstoffe, die sehr giftige, giftige, ge-
sundheitsschädliche (mindergiftige), ätzende, reizende, krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflan-
zungsgefährdende oder sensibilisierende Eigenschaften im Sinne des § 3 Chemikaliengesetz 1996 
aufweisen. 

(4b) Gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe sind weiters Arbeitsstoffe, die eine der folgenden Eigen-
schaften aufweisen: 
 1. „fibrogen“, wenn sie als Schwebstoffe durch Einatmen mit Bindegewebsbildung einhergehende 

Erkrankungen der Lunge verursachen können; 
 2. „radioaktiv“, wenn sie zufolge spontaner Kernprozesse ionisierende Strahlen aussenden; 
 3. „biologisch inert“, wenn sie als Stäube weder giftig noch fibrogen wirken und keine spezifischen 

Krankheitserscheinungen hervorrufen, jedoch eine Beeinträchtigung von Funktionen der 
Atmungsorgane verursachen können.“ 

19. § 90 Abs. 6 und 7 lautet: 
„(6) Als gefährliche Arbeitsstoffe gelten weiters Arbeitsstoffe, die einer der folgenden Gefahren-

klassen zugeordnet werden können: 
 1. Gase unter Druck (Gefahrenklasse 2.5) oder 
 2. auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische (Gefahrenklasse 2.16). 

(7) Bestimmungen über gefährliche Arbeitsstoffe in Verordnungen zu diesem Gesetz gelten nach 
Maßgabe der Bestimmung des § 40 Abs. 8 ASchG.“ 



20. § 90a Abs. 1 zweiter Satz lautet: 
„Dienstgeberinnen und Dienstgeber müssen die Eigenschaften der Arbeitsstoffe ermitteln und die 
Gefahren beurteilen, die von den Arbeitsstoffen aufgrund ihrer Eigenschaften oder aufgrund der Art ihrer 
Verwendung ausgehen könnten. Sie müssen dazu insbesondere die Angaben der Herstellerinnen und 
Hersteller oder der Importeurinnen und Importeure, praktische Erfahrungen, Prüfergebnisse und wissen-
schaftliche Erkenntnisse heranziehen. Im Zweifel müssen sie Auskünfte der Herstellerinnen und Her-
steller oder Importeurinnen und Importeure einholen.“ 
21. § 90a Abs. 2 entfällt. 
22. In § 90a Abs. 3 lauten der Einleitungssatz und Z 1: 
„Werden Arbeitsstoffe von Dienstgeberinnen und Dienstgebern erworben, gilt für die Ermittlung gemäß 
Abs. 1 Folgendes: 
 1. Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nach 
 a) der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, 
 b) dem Chemikaliengesetz 1996, 
 c) dem Pflanzenschutzmittelgesetz 2011, 
 d) dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002 oder 
 e) dem Biozidproduktegesetz, 

gekennzeichnet oder deklariert ist, können Dienstgeberinnen und Dienstgeber, die über keine 
anderen Erkenntnisse verfügen, davon ausgehen, dass die Angaben dieser Kennzeichnung zutref-
fend und vollständig sind.“ 

23. In § 90b Abs. 1, § 90c Abs. 1 und § 90f Abs. 1 wird jeweils nach dem Wort „krebserzeugende“ der 
Klammerausdruck „(Gefahrenklasse 3.6-Karzinogenität)“, nach dem Wort „erbgutverändernde“ der 
Klammerausdruck „(Gefahrenklasse 3.5-Keimzellmutagenität)“ und nach dem Wort „fortpflanzungs-
gefährdende“ der Klammerausdruck „(Gefahrenklasse 3.7-Reproduktionstoxizität)“ eingefügt. 
 

24. § 90b Abs. 5 lautet: 
„(5) Die Absicht, krebserzeugende (Gefahrenklasse 3.6-Karzinogenität), erbgutverändernde (Ge-

fahrenklasse 3.5-Keimzellmutagenität) oder fortpflanzungsgefährdende (Gefahrenklasse 3.7-Repro-
duktionstoxizität) Arbeitsstoffe zu verwenden, ist der Land- und Forstwirtschaftsinspektion vor dem 
Beginn der Verwendung schriftlich zu melden.“ 

25. § 90g Abs. 2 lautet: 
„(2) Dienstgeberinnen und Dienstgeber müssen dafür sorgen, dass Behälter (einschließlich sichtbar 

verlegter Rohrleitungen), die gefährliche Arbeitsstoffe enthalten, entsprechend den Eigenschaften dieser 
Arbeitsstoffe mit Angaben über die möglichen Gefahren, die mit ihrer Einwirkung verbunden sind, sowie 
über notwendige Sicherheitsmaßnahmen gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sind, soweit die Art 
des Arbeitsstoffes oder die Art des Arbeitsvorganges dem nicht entgegenstehen. In diesem Fall muss 
durch andere Maßnahmen für eine ausreichende Information und Unterweisung der Dienstnehmerinnen 
und Dienstnehmer über die Gefahren, die mit der Einwirkung verbunden sind, und über die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen gesorgt werden. Soweit eine Kennzeichnung nach anderen Rechtsvorschriften 
auch den Erfordernissen des Dienstnehmerschutzes entspricht, ist eine weitere Kennzeichnung nicht 
erforderlich.“ 

26. Dem § 90g Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 
„Räume oder Bereiche (einschließlich Schränke), die für die Lagerung erheblicher Mengen gefährlicher 
Arbeitsstoffe verwendet werden, müssen bei den Zugängen gut sichtbar gekennzeichnet sein, sofern die 
einzelnen Verpackungen oder Behälter nicht bereits mit einer ausreichenden Kennzeichnung versehen 
sind.“ 

27. In § 98 Abs. 2 Z 4 und 11 wird jeweils das Wort „Stoffe“ durch das Wort „Arbeitsstoffe“ in der 
jeweils verwendeten grammatikalischen Form ersetzt. 



28. §§ 105c und 105d lauten: 

„§ 105c 
Karenz der Adoptiv- oder Pflegemutter 

(1) Eine Dienstnehmerin, die ein Kind, welches das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
 1. an Kindes Statt angenommen hat (Adoptivmutter), oder 
 2. in der Absicht, ein Kind an Kindes Statt anzunehmen, dieses in unentgeltliche Pflege genommen 

hat (Pflegemutter), 
mit dem Kind im selben Haushalt lebt, hat Anspruch auf Karenz. 

(2) Die §§ 105 bis 105b sind mit folgenden Abweichungen anzuwenden: 
 1. Karenz nach den §§ 105 und 105a beginnt mit dem Tag der Annahme an Kindes Statt oder der 

Übernahme in unentgeltliche Pflege oder im Anschluss an eine Karenz des anderen Elternteils, 
Adoptiv- oder Pflegeelternteils; 

 2. nimmt die Dienstnehmerin ihre Karenz nach den §§ 105 und 105a unmittelbar ab dem Tag der 
Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege in Anspruch, hat sie 
Beginn und Dauer der Karenz der Dienstgeberin oder dem Dienstgeber unverzüglich bekannt zu 
geben; 

 3. nimmt eine Dienstnehmerin ein Kind nach Ablauf des 18. Lebensmonats, jedoch vor Vollendung 
des zweiten Lebensjahres an Kindes Statt an oder in unentgeltliche Pflege, kann sie auch über das 
zweite Lebensjahr des Kindes hinaus Karenz bis zu sechs Monaten in Anspruch nehmen; 

 4. an die Stelle des Begriffes „Vater“ in der jeweils verwendeten grammatikalischen Form tritt der 
Begriff „anderer Elternteil“ in der jeweils verwendeten grammatikalischen Form. 

(3) Nimmt die Dienstnehmerin ein Kind nach Ablauf des zweiten Lebensjahres, jedoch vor Ablauf 
des siebenten Lebensjahres des Kindes an Kindes Statt an oder nimmt sie es in der Absicht, es an Kindes 
Statt anzunehmen, in unentgeltliche Pflege, hat die Dienstnehmerin Anspruch auf Karenz in der Dauer 
von sechs Monaten. Die Karenz beginnt mit dem Tag der Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme 
in unentgeltliche Pflege oder im Anschluss an eine Karenz des anderen Elternteils, Adoptiv- oder Pflege-
elternteils. 

(4) Die §§ 102, 103 und 106 sind auf Karenz nach Abs. 1 und 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
anstelle der Bekanntgabe der Schwangerschaft (§ 102 Abs. 2) die Mitteilung von der Annahme an Kindes 
Statt oder von der Übernahme in Pflege tritt; in beiden Fällen muss mit der Mitteilung das Verlangen auf 
Gewährung einer Karenz verbunden sein. 

§ 105d 
Karenz bei Verhinderung des anderen Elternteils 

(1) Ist der andere Elternteil, Adoptiv- oder Pflegeelternteil durch ein unvorhersehbares und unab-
wendbares Ereignis für eine nicht bloß verhältnismäßig kurze Zeit verhindert, das Kind selbst zu 
betreuen, so ist der Dienstnehmerin oder auf ihr Verlangen für die Dauer der Verhinderung, längstens 
jedoch bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes Karenz zu gewähren. Dasselbe gilt bei 
Verhinderung des anderen Elternteils, Adoptiv- oder Pflegelternteils, der zulässigerweise nach Ablauf des 
zweiten Lebensjahres des Kindes Karenz in Anspruch nimmt. 

(2) § 26e Abs. 2, 3 und 4 ist anzuwenden. 
(3) Besteht Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 102 und 103 nicht bereits auf Grund 

anderer Bestimmungen dieses Landesgesetzes, so beginnt der Kündigungs- und Entlassungsschutz bei 
Inanspruchnahme einer Karenz oder einer Teilzeitbeschäftigung wegen Verhinderung des anderen Eltern-
teils mit der Meldung und endet vier Wochen nach Beendigung der Karenz oder der Teilzeitbeschäfti-
gung.“ 

29. In § 105h Abs. 1 wird das Zitat „§§ 167 Abs. 2, 177 oder 177b“ durch das Zitat „§ 177 Abs. 4 oder § 
179“ ersetzt. 

30. Dem § 105m wird folgender Satz angefügt: 
„§ 105h Abs. 1 ist weiters mit der Maßgabe anzuwenden, dass an Stelle des Ausdrucks „der Vater“ der 
Ausdruck „der andere Elternteil“ tritt.“ 



31. § 124 Abs. 1 letzter Satz entfällt. 

32. In § 130 Abs. 1 Z 10 wird der Satzpunkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 11 angefügt: 
 „11. mit vorzeitiger positiver Ablegung der Prüfung zur Facharbeiterin oder zum Facharbeiter gemäß 

§ 6 Abs. 2 LFBAO, wobei die Lehrzeit mit Ablauf der Kalenderwoche, in der die Prüfung 
erfolgreich abgelegt wurde, endet.“ 

33. § 229 Abs. 2 letzter Satz lautet: 
„Kommt eine Einigung der Streitteile auf die Person der oder des Vorsitzenden innerhalb von zwei 
Wochen ab Antragstellung (Abs. 1) nicht zustande, so ist er auf Antrag eines der Streitteile von der oder 
dem Vorsitzenden der Obereinigungskommission zu bestellen; diese Bestellung hat aus dem Kreise der 
Berufsrichterinnen und Berufsrichter zu erfolgen, die im Burgenland bei einem Arbeits- und Sozialgericht 
oder bei einem Landesgericht ernannt und dort zum Zeitpunkt ihrer Bestellung mit der Rechtsprechung in 
Arbeitsrechtssachen betraut sind.“ 

34. In § 232i Abs. 1 entfällt die Wortfolge „Ehe- und“ und nach dem Wort „Familienstand“ wird die 
Wortfolge „oder den Umstand, ob jemand Kinder hat“ eingefügt. 

35. In § 232i Abs. 2 entfällt die Wortfolge „einer Behinderung,“. 

36. § 232i Abs. 3 entfällt. 

37. § 232o Abs. 3 lautet: 

„(3) Das Gebot der geschlechtsneutralen und diskriminierungsfreien Stellenausschreibung richtet 
sich in gleicher Weise an private Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler gemäß §§ 2 des 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes und an mit der Arbeitsvermittlung betraute juristische Personen 
öffentlichen Rechts.“ 

38. Dem § 232o Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 9 Abs. 2 vorletzter und letzter Satz des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes gelten sinngemäß.“ 

39. In § 232q entfällt Abs. 10 und folgender Abs. 12 wird angefügt: 

„(12) Die Höhe der Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung ist so zu 
bemessen, dass dadurch die Beeinträchtigung tatsächlich und wirksam ausgeglichen wird und die 
Entschädigung der erlittenen Beeinträchtigung angemessen ist sowie Diskriminierungen verhindert.“  

 

40. § 290 Abs. 1 Z 26 lautet: 
  „26. Chemikaliengesetz 1996 - ChemG 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, in der Fassung des Gesetzes 

BGBl. I Nr. 109/2015,“ 

40a. § 290 Abs. 1 Z 30 lautet: 
  „30. ArbeitnehmerInnenschutzgesetz - ASchG, BGBl. Nr. 450/1994, in der Fassung des 

Gesetzes BGBl. I Nr. 60/2015,“ 

40b. § 290 Abs. 1 Z 42 lautet: 
  „42. Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 - VAG 2016, BGBl. I Nr. 34/2015, in der Fassung 

des Gesetzes BGBl. I Nr. 159/2015,“ 

41. In § 290 Abs. 1 Z 52 wird der Satzpunkt durch einen Beistrich ersetzt und dem § 290 Abs. 1 werden 
folgende Z 53 und 54 angefügt:  
 „53. Bundespflegegeldgesetz - BPGG, BGBl. Nr. 110/1993, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I 

Nr. 12/2015. 
54. Bundes-Gleichbehandlungsgesetz – B-GlBG, BGBl. Nr. 100/1993, in der Fassung BGBl. I Nr. 

65/2015 
42. In § 290 Abs. 2 wird die Datumsangabe „22. 07. 2003“ durch „18.08.2003“ ersetzt. 



43. Dem § 291 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Mit dem Gesetz wird die Richtlinie 2014/27/EU über die Einstufung, Kennzeichnung und 

Verpackung von Stoffen und Gemischen vom 26. Februar 2014 zur Änderung der Richtlinien 
92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/EG und 98/24/EG des Rates sowie der Richtlinie 2004/37/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates zwecks ihrer Anpassung an die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, ABl. Nr. L 65 vom 
05.03.2014 S. 1, umgesetzt.“ 

44. Dem § 292 werden folgende Abs. 8 bis 11 angefügt: 
„(8) Das Inhaltsverzeichnis, § 26d und e, § 26f Abs. 1, § 26l Abs. 1, § 26q, § 26s, § 39e Abs. 3, § 39i 

Abs. 1 und 2, § 39j Abs. 1a, § 39j Abs. 1c, § 39j Abs. 2, § 39q Abs. 2, § 39s Abs. 2, § 39w und § 39x, 
§ 90 Abs. 2, § 90 Abs. 3 bis 4b, § 90 Abs. 6 und 7, § 90a Abs. 1 und 3, § 90b Abs. 1, § 90c Abs. 1 und § 
90f Abs. 1, § 90b Abs. 5, § 90g Abs. 2, § 90g Abs. 4, § 98 Abs. 2, § 105c und § 105d, § 105h Abs. 1, 
§ 105m, § 130 Abs. 1, § 229 Abs. 2, § 232i Abs. 1 und 2, § 232o Abs. 3 und 4, § 232q Abs. 12, § 290 
Abs. 1, § 290 Abs. 2 und § 291 Abs. 4 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. xx/xxxx treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft; gleichzeitig entfallen § 39s Abs. 9, § 90a Abs. 2, § 124 Abs. 1, § 
232i Abs. 3 und § 232q Abs. 10. § 39r Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes LBGl. Nr. xx/xxxx tritt mit 1. 
Jänner 2016 in Kraft. 

(9) § 39j Abs. 2 kommt in der Fassung dieses Landesgesetzes auf Herabsetzungen der 
Normalarbeitszeit zur Anwendung, die nach Inkrafttreten dieses Landesgesetzes beginnen; auf zu diesem 
Zeitpunkt laufende Herabsetzungen der Normalarbeitszeit kommt weiterhin § 39j Abs. 2 in der Fassung 
vor dem Inkrafttreten dieses Landesgesetzes zur Anwendung. 

(10) § 39k Abs. 6 Landarbeitsgesetz 1984, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 138/2013 ist mit 
1. Jänner in Kraft getreten. Diese Bestimmung ist auf Freistellungen gegen Entfall des Entgelts nach den 
§§ 39s und 39t nur dann anzuwenden, wenn diese ab dem 1. Jänner 2014 beginnen. § 39k Abs. 6 
Landarbeitsgesetz 1984 in der Fassung vor dem Inkrafttreten dieser Änderung kommt weiterhin zur 
Anwendung auf 

1. zu diesem Zeitpunkt laufende Freistellungen gegen Entfall des Entgelts nach den §§ 39s oder 39u; 
2. Pflegekarenzen, die vor dem Inkrafttreten des § 39j Abs. 2 beginnen. 

(11) Die Bestimmungen des § 26d, § 26e, § 26f Abs. 1, § 26q, § 26s, § 105c, § 105d sowie § 105m gelten 
in der Fassung dieses Landesgesetzes für Eltern, deren Kinder nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
LBGl. Nr. xx/xxxx adoptiert oder in unentgeltliche Pflege genommen werden.“ 
 
  



Vorblatt 
 
Problem und Ziel: 
Gemäß Art. 12 Abs. 1 Z 6 B-VG ist das Arbeitsrecht und der Arbeiter- und Angestelltenschutz in der 
Land- und Forstwirtschaft Bundessache in der Gesetzgebung über die Grundsätze und Landessache in der 
Ausführungsgesetzgebung sowie deren Vollziehung. 
Die grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des Bundes sind im Landarbeitsgesetz 1984 enthalten. Das 
Ausführungsgesetz des Landes dazu ist die Burgenländische Landarbeitsordnung 1977. 
Die vorliegende Gesetzesnovelle zur Landarbeitsordnung ist erforderlich, da der Bund mit den Bundes-
gesetzen BGBl. I Nr. 138/2013, BGBl. I Nr. 157/2013, BGBl. I Nr. 34/2015 sowie BGBl. I Nr. 79/2015 
das Landarbeitsgesetz 1984 novelliert hat und diese grundsatzgesetzlichen Vorgaben in der Burgenlän-
dischen Landarbeitsordnung 1977 auszuführen sind. 
Ebenso wird mit der vorliegenden Novelle die Richtlinie 2014/27/EU umgesetzt, die im Arbeitnehmer-
Innenschutzgesetz vom Bund in der Novelle BGBl. I Nr. 60/2015 umgesetzt wurde. 
In der vorliegenden Novelle zur Landarbeitsordnung 1977 werden Bestimmungen umgesetzt, die eine 
bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ermöglichen sollen, zumal mit den neuen Bestimmungen die 
Pflegekarenz und die Pflegeteilzeit festgelegt werden. Zudem wird sichergestellt, dass durch die erforder-
liche Vereinbarung mit dem Betrieb auch auf die Erfordernisse des Betriebs Rücksicht genommen wird. 
Mit einer weiteren Änderung wird einerseits einer Gesetzesänderung in der Land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsordnung hinsichtlich der vorzeitigen Ablegung der 
Facharbeiterprüfung Rechnung getragen, andererseits erfolgt die Anpassungen an die Änderung des 
Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgesetzes. 
Die Änderungen im Bereich des ArbeitnehmerInnenschutzes wurden insofern erforderlich, weil mit der 
(chemikalienrechtlichen) CLP-Verordnung in der Union ein neues System zur Einstufung und Kenn-
zeichnung von Stoffen und Gemischen eingeführt worden ist, das auf dem international geltenden Global 
Harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) im Rahmen der VN-
Wirtschaftskommission für Europa beruht. 
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
Keine 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Mit der Novelle erfolgt die Umsetzung der Richtlinie 2014/27/EU zur Änderung der Richtlinien 
92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/EG und 98/24/EG des Rates sowie der Richtlinie 2004/37/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates zwecks ihrer Anpassung an die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpachtung von Stoffen und Gemischen, ABl. Nr. L 65 vom 
05.03.2014 S. 1 (CELEX 32014L0027). 
Kosten: 
Die Umsetzung der Novelle hat keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen. 
  



Erläuterungen 
 
Allgemeines: 
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer stehen mitunter vor der Situation, dass nahe Angehörige einen 
plötzlichen Pflege- und/oder Betreuungsbedarf aufweisen oder die Personen, die die nahen Angehörigen 
der Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmer bisher gepflegt und/oder betreut haben, unverhofft nicht mehr 
für die Pflege/Betreuung zur Verfügung stehen. Daher werden mit der Pflegekarenz und der Pflegeteilzeit 
Instrumente geschaffen, die mit einer schriftlichen Vereinbarung dieser Auszeit im aufrechten Arbeits-
verhältnis es ermöglichen, die beruflichen und familiären Verpflichtungen besser zu vereinbaren. Neben 
arbeitsrechtlichen Absicherungen werden auch eine finanzielle Unterstützung sowie sozialversicherungs-
rechtliche Begleitmaßnahmen vorgesehen. Durch die Normierung der Pflegeteilzeit in Anlehnung an die 
Bestimmungen der Pflegekarenz wird jenen Fällen Rechnung getragen, in denen nur eine teilweise 
Arbeitszeitreduktion erforderlich ist. 
Mit BGBl. I Nr. 157/2013 wurde den Änderungen im Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungs-
gesetz Rechnung getragen und festgestellt, dass eine vorzeitige positive Ablegung der Facharbeiter-
prüfung die Lehrzeit beendet. 
Mit BGBl. I Nr. 34/2015 wurden Aktualisierungen vorgenommen, die auch in der Landarbeitsord-
nung 1977 umzusetzen sind. 
Mit BGBl. I Nr. 79/2015 werden die geltenden Meldepflichten reduziert und Regelungen betreffend 
Verzugszinsen neu geschaffen. So ist die monatliche Bemessungsgrundlage mit der monatlichen Bei-
tragsgrundlagenmeldung von der Dienstgeberin oder dem Dienstgeber an den zuständigen Träger der 
Krankenversicherung zu melden. Ebenso hat die Dienstgeberin oder der Dienstgeber die Wahlmöglich-
keit, die Abfertigungsbeiträge aus geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen entweder monatlich oder 
jährlich zu überweisen. 
Die Änderungen im ArbeitnehmerInnenschutzbereich dienen der Umsetzung der durch die Richtlinie 
2014/27/EU vorgenommenen Änderungen der Richtlinie 98/24/EG (Richtlinie chemische Stoffe) sowie 
einiger der durch die Richtlinie 2014/27/EU vorgenommenen Änderungen der Richtlinie 2004/37/EWG 
(Richtlinie Sicherheitskennzeichnung) und einer notwendig gewordenen Anpassung an die Richtlinie 
2004/37/EG (Karzinogene-Richtlinie). Dabei sind zur Umsetzung der o.a. EU-Richtlinie vor allem die 
Definitionen und Kennzeichnungsvorschriften an das System der CLP-Verordnung anzupassen. 
Zu den einzelnen Bestimmungen 
Zu Z 1 (Inhaltsverzeichnis): 
Es werden im Inhaltsverzeichnis auf Grund der Grundsatzbestimmungen Änderungen und Erweiterungen 
vorgenommen, um eine bessere Systematik im Gesetz zu gewährleisten. 
Zu Z 2, 3, 4, 5 und 6 ( §§ 26d und 26e, § 26f Abs. 1 Z 2, § 26l Abs. 1, § 26q und §26s): 
Auf Grund der Neuregelung der Obsorge im Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetzes 2013, 
BGBl. I Nr. 15/ 2013 werden die Zitate in diesen Paragrafen entsprechend geändert. 
Zu Z 7 und 8 (§ 39e, § 39i): 
Da mittlerweile auch der so genannte „Ausbildungsdienst“ gemäß § 37 ff des Wehrgesetzes 2001 
(WG 2001), BGBl. I Nr. 146 idgF, von Frauen bzw. Wehrpflichtigen auf Grund freiwilliger Meldung (für 
Männer alternativ zum Grundwehrdienst) in der Dauer von mindestens zwölf Monaten bis zu insgesamt 
vier Jahren geleistet werden kann, soll künftig auch dieser bei den Ausnahmetatbeständen, für deren 
Dauer keine Bildungskarenz, sowie aufgrund der gesetzlichen Verweise in anderen Bestimmungen auch 
keine Bildungsteilzeit, Pflegekarenz und Pflegeteilzeit vereinbart werden können, Berücksichtigung 
finden. 
Zu Z 9 (§ 39j Abs. 1a): 
Die Meldung der BV-Grundlage muss auch für geringfügig Beschäftigte monatlich erfolgen. Damit tritt 
der Krankenversicherungsträger automatisch in Vorleistungspflicht und die BV- Beiträge werden veran-
lagt. Der Zuschlag hatte bisher den Sinn, die zeitverzögerte Veranlagung auszugleichen. Künftig wird der 
Zuschlag nicht an die BV-Kassen weitergeleitet, sondern bleibt als „Kreditzinsen“ beim Krankenver-
sicherungsträger. Für eine einfache Administration muss die Zahlungsweise für Sozialversicherungs- und 
BV-Beiträge vereinheitlicht werden, daher soll die Zahlungsvereinbarung für die Unfallversicherungsbei-
träge gleichzeitig auch für die BV-Beiträge gelten. Die Änderung des fünften Satzes ist erforderlich, da 
die bisherige Formulierung einen täglich variablen Zahlungstermin bedeutet. Die Regelung geht auf 
Grund der Bestimmungen des § 27 Abs. 8 BMSVG ins Leere, da es monatlich nur einen fixen Termin für 



die Weiterleitung der Beiträge an die BV-Kasse gibt, somit eine tägliche Veranlagung auch nicht möglich 
ist. 
Zu Z 10 (§ 39j Abs. 1c): 
In dieser Regelung erfolgt die Anpassung im Hinblick auf die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung 
(mBGM). Die Bezugnahme auf § 33 ASVG stellt sicher, dass der Beginn der Betrieblichen Vorsorge 
bereits mit der Meldung vor Arbeitsantritt bekanntgegeben wird, die Anmeldung mittels Datenfernüber-
tragung erfolgt und mit der ersten fehlenden mBGM Angaben, in diesem Fall die Bemessungsgrundlage, 
gemeldet werden (beitragsfreier Monat möglich). Die Bezugnahme auf § 34 ASVG regelt die Melde-
pflicht für Vorschreibebetriebe, die monatliche Meldung für Selbstabrechnerinnen und Selbstabrechner, 
die Korrekturmöglichkeiten (Sechsmonatsfrist), die Meldung eines Übertritts und die Grundlagen nach 
§ 44 Abs. 8 ASVG für freie Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer. 
Zu Z 11 (§ 39j Abs. 2): 
Die Anpassung dient der Sicherung des Abfertigungsanspruchs auf Basis des Beschäftigungsausmaßes 
vor Herabsetzung der Normalarbeitszeit im Rahmen der Sterbebegleitung, der Begleitung von schwerst-
erkrankten Kindern und Pflegeteilzeit. 
Zu Z 12 (§ 39q Abs. 2): 
Mit der Ergänzung soll die sich aus § 69 ASVG ergebende Problematik der Rückforderung entschärft 
werden. Wurden die Beiträge zu ungebühr entrichtet und die Abfertigung bereits ausgezahlt, ist der BV- 
Beitrag nach § 69 Abs. 2 ASVG einzubehalten. Wurden die Beträge jedoch von der Arbeitgeberin oder 
dem Arbeitgeber nicht entrichtet, erfolgt trotz ausgezahlter Abfertigung eine Korrektur der Beitrags-
grundlage (wenn eine zu hohe Beitragsgrundlage gemeldet wurde) und damit die Rückforderung der 
durch den Träger der Krankenversicherung vorgeleisteten Beiträge. Die BV-Kassen sollen durch diese 
Regelung nun ein Rückforderungsrecht gegenüber der oder dem Versicherten erhalten. Die Statuierung 
der Rückzahlungsverpflichtung im Fall einer nachträglichen Korrektur der monatlichen Bemessungs-
grundlage binnen Jahresfrist ab Ende des Arbeitsverhältnisses schließt die Anwendbarkeit des Judikates 
33 (gutgläubiger Verbrauch) aus. Umgekehrt bedeutet das: Erfolgt die Änderung der Bemessungsgrund-
lage nach Ablauf der Jahresfrist, finden das Judikat 33 bzw. die daraus abgeleiteten Grundsätze in Bezug 
auf den gutgläubigen Verbrauch Anwendung. 
Zu Z 13 (§ 39r Abs. 1): 
Es erfolgt die Anpassung von Verweisen 
Zu Z 14 und 15 (§ 39s Abs. 2 und Abs. 9): 
Die Änderung erfolgt aufgrund der Neuregelung der Obsorge im Kindschafts- und Namenrechtsände-
rungsgesetz 2013, BGBl. I Nr. 15/2013. 
Zu Z 16 (§ 39w und § 39x): 
Voraussetzung für die Vereinbarung einer Pflegekarenz oder einer Pflegeteilzeit ist, dass das Arbeits-
verhältnis ununterbrochen drei Monate gedauert hat. Der Antritt der Pflegekarenz bedarf einer schrift-
lichen Vereinbarung zwischen der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber und der Arbeitnehmerin und dem 
Arbeitnehmer. Die Pflegekarenz kann zur Pflege und/oder Betreuung von nahen Angehörigen, denen zum 
Zeitpunkt des Antritts der Pflegekarenz Pflegegeld ab der Pflegestufe 3 nach § 5 Bundespflegegeldgesetz 
(BPGG) mit Bescheid zuerkannt wurde, in der Dauer von mindestens einem Monat bis maximal drei 
Monate vereinbart werden. Für die Pflege und/oder Betreuung von nachweislich demenziell erkrankten 
oder minderjährigen nahen Angehörigen genügt die Zuerkennung von Pflegegeld der Stufe 1. Der Kreis 
der Angehörigen umfasst in Anlehnung an § 14a Satz 1 und 2 den/die Ehegatten/ Ehegattin und deren 
Kinder, die Eltern, Großeltern, Adoptiv- und Pflegeeltern, Kinder, Enkelkinder, Stiefkinder, Adoptiv- und 
Pflegekinder, den/die Lebensgefährten/Lebensgefährtin und dessen/deren Kinder, den/die eingetragene/n 
Partner/in und dessen/deren Kinder sowie Geschwister, Schwiegereltern und Schwiegerkinder. Grund-
sätzlich kann Pflegekarenz im Arbeitsverhältnis für ein und dieselbe zu pflegende/betreuende Person nur 
einmal vereinbart werden. Nur im Fall einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes 
der zu pflegenden/betreuenden Person ist einmalig eine neuerliche Vereinbarung der Pflegekarenz zu-
lässig. Die Vereinbarung erfordert die Erhöhung des Pflegegeldes um mindestens eine Stufe, die 
spätestens zum Antritt der neuerlichen Pflegekarenz durch Bescheid zuerkannt werden muss. Die Frage, 
ob ein rechtskräftig zuerkanntes Pflegegeld neu zu bemessen ist, richtet sich nach § 9 Abs. 4 BPGG, 
wonach eine Erhöhung oder Herabsetzung des Pflegegeldanspruches eine wesentliche Veränderung des 
Zustandsbildes der pflegebedürftigen Person und in der Folge eine Änderung im Umfang des Pflege-
bedarfs voraussetzt, die die Gewährung einer anderen Pflegegeldstufe erforderlich macht. Wie auch im 
jüngsten ergangenen Erkenntnis des Obersten Gerichtshofes, GZ 10 ObS 124/12a, ausgesprochen, ist zu 



prüfen, ob sich die objektiven Grundlagen für die seinerzeitige Leistungszuerkennung so wesentlich geän-
dert haben, dass sich eine Veränderung mit Anspruch auf eine andere Pflegestufe ergeben hat. Es sind 
dabei die Änderungen im Pflegebedarf, der für das Ausmaß der Pflegegeldstufe maßgeblich ist, zueinan-
der in Beziehung zu setzen, um daraus ableiten zu können, ob eine wesentliche Änderung eingetreten ist. 
Auf dieser Basis ist zu beurteilen, ob sich die objektiven Grundlagen für die seinerzeitige Leistungszuer-
kennung so wesentlich geändert haben, dass nun - im Hinblick auf eben diese wesentliche Änderung - 
Anspruch auf eine andere Pflegegeldstufe besteht. Die Vereinbarung der Pflegekarenz in mehreren Teilen 
(zeitliche Unterbrechung der Pflegekarenz) ist nicht zulässig. Nach Antritt der Pflegekarenz ist die 
weitere Vereinbarung einer Pflegeteilzeit unzulässig. Ebenso ist eine Umwandlung der Pflegekarenz in 
eine Pflegeteilzeit nicht zulässig. Hingegen besteht im Fall einer wesentlichen Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes der zu pflegenden/ betreuenden Person bei einer neuerlichen Vereinbarung ein 
Wahlrecht zwischen Pflegekarenz und Pflegeteilzeit. Für eine zu pflegende/betreuende Person können 
auch mehrere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jeweils eine Pflegekarenz vereinbaren. 
Die Bestimmungen zur Pflegeteilzeit orientieren sich im Wesentlichen an der Pflegekarenz, beinhalten 
jedoch gewisse Abweichungen: Die herabgesetzte wöchentliche Normalarbeitszeit darf nicht unter zehn 
Stunden liegen. Abgesehen davon gibt es keine Beschränkungen bei der Möglichkeit, die Arbeitszeit zu 
reduzieren. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Vereinbarungen, die Änderungen im Ausmaß der 
Pflegeteilzeit vorsehen, unzulässig sind. Somit ist weder die Vereinbarung eines zeitlichen Stufenplans 
für die Ausübung der Pflegeteilzeit (zB Herabsetzung der Arbeitszeit um 20 Stunden für den ersten 
Monat und Herabsetzung um 10 Stunden für den zweiten Monat in der ursprünglichen Vereinbarung), 
noch eine nachträgliche Änderung des Ausmaßes der ursprünglich vereinbarten Pflegeteilzeit zulässig. 
Zu Z 17 (§ 90 Abs. 2): 
Damit wird Art. 4 der Richtlinie 2014/27/EU umgesetzt, durch den Art. 2 lit. b) sublit. i) der Richtlinie 
98/24/EG (Richtlinie Chemische Arbeitsstoffe) dahingehend abgeändert wurde, dass als „gefährliche 
Arbeitsstoffe“ alle chemischen Arbeitsstoffe gelten, „die die Kriterien für die Einstufung als gefährlich in 
einer der Klassen für physikalische und gesundheitliche Gefahr gemäß der CLP-Verordnung erfüllen, 
unabhängig davon, ob der chemische Arbeitsstoff aufgrund dieser Verordnung eingestuft ist.“ 
Zu Z 18 (§ 90 Abs. 3 bis 4b): 
Die bisher verwendeten Überbegriffe „explosionsgefährliche“ bzw. „brandgefährliche“ Arbeitsstoffe 
sollen beibehalten werden. Sie bezeichnen (wie bisher) Arbeitsstoffe mit explosiven, oxidierenden (ent-
zündenden) und entzündbaren Gefährdungsmerkmalen i.S.d. CLP-Verordnung. Der Begriff „entzündend“ 
zusätzlich zu „oxidierend“ soll verdeutlichen, dass das Ausmaß und die Geschwindigkeit der oxidieren-
den Eigenschaften die Gefahr der Entzündung anderer Stoffe in sich bergen, und es sich nicht um 
langsam ablaufende, meist weniger gefährliche Oxidationen handelt. Weiters sieht der Entwurf die Unter-
teilung der explosionsgefährlichen und brandgefährlichen Arbeitsstoffe aufgrund ihrer Gefährdungs-
merkmale vor, nach denen auch die CLP-Kennzeichnung erfolgt: 
- explosionsgefährlich (Abs. 2): CLP-Gefahrenpiktogramm mit Symbol: „explodierende Bombe“ 

(GHS01). Die von explosionsgefährlichen Stoffen ausgehenden Gefahren sind - neben jenen der 
Explosion - auch Massenexplosion, große Gefahren durch Splitter, Spreng- oder Wurfstücke durch 
Feuer oder Luftdruck. 

- oxidierend (Abs. 3b Z 1): CLP-Gefahrenpiktogramm mit Symbol: „Flamme über einen Kreis“ 
(GHS03). Die von oxidierenden (entzündenden) Stoffen ausgehende Gefahr ist auf Grund der 
starken Oxidationswirkung des Stoffes oder Gemisches jene der Entzündung (anderer Stoffe), wo-
durch Brände oder Explosionen verursacht oder verstärkt werden können. 

- entzündbar (Abs. 3b Z 2): CLP-Gefahrenpiktogramm mit Symbol: „Flamme“ (GHS02). Gefahr: 
Entzündung, die Brände oder Explosionen (< explosive Sprengkräfte) verursachen kann. Die Gefahr, 
die von entzündbaren Stoffen ausgeht, ist dass diese bei Entzündung Brände oder Explosionen 
verursachen können. 

Ebenso beibehalten werden soll der bisherige Überbegriff „gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe“. Durch 
die Anpassung an CLP werden die als gesundheitsgefährdend geltenden Arbeitsstoffe nun stärker 
differenziert. Anstelle der bisherigen 9 Gefahrenmerkmale (sehr giftig, giftig, gesundheitsschädlich 
(mindergiftig), ätzend, reizend, krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend, sensibili-
sierend) treten insgesamt 10 Gefahrenklassen. Unter „akute Toxizität“ sind sehr giftige, giftige und 
gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe zusammengefasst. Neu hinzukommen die Gefahrenklassen der „Spe-
zifischen Zielorgan- Toxizität“ (einmalige bzw. wiederholte Exposition) und der „Aspirationsgefahr“. Die 
spezifische Zielorgan- Toxizität bezeichnet die Fähigkeit eines Stoffes (Gemisches) bestimmte Organe zu 
schädigen (zB Nervensystem, Leber,…). Bisher wurden solche Stoffe als sehr giftig, giftig oder gesund-



heitsschädlich eingestuft. Mit CLP erhalten die Anwender/innen also genauere Informationen als bisher. 
Als „aspirationsgefährlich“ werden Stoffe eingestuft, die schwere Gesundheitsschäden hervorrufen 
können. Wenn die Stoffe unbeabsichtigt verschluckt werden. Bisher wurden solche Stoffe mit R 65 
versehen. 
Nach den chemikalienrechtlichen Vorschriften dürfen Gemische, die nach den bisherigen Kennzeich-
nungsvorschriften gekennzeichnet sind, noch bis zum 01.06.2017 in Verkehr gebracht werden. Als 
Übergangsfrist für die innerbetriebliche Verwendung wird ein Zeitraum von maximal zehn Jahren 
angenommen, während dem noch die bisherigen Stoffeigenschaften relevant sein können. 
Zu Z 19 (§ 90 Abs. 6 und 7): 
Die Bestimmung ist zur Umsetzung von Art. 4 der Richtlinie 2014/27/EU erforderlich, durch den Art. 2 
lit. b) sublit. I) der Richtlinie 98/24/EG (Richtlinie Chemische Arbeitsstoffe) dahingehend abgeändert 
wurde, dass nunmehr als „gefährliche Arbeitsstoffe“ alle chemischen Arbeitsstoffe gelten, die die 
Kriterien für die Einstufung als gefährlich in einer der Klassen für physikalische und gesundheitliche 
Gefahr gemäß der CLP-Verordnung erfüllen. Dazu gehören auch Gase unter Druck (Gefahrenklasse 2.5) 
und auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische (Gefahrenklasse 2.16). 
Mit dem Verweis auf § 40 Abs. 8 wird geregelt, wie bereits geltende ArbeitnehmerInnenschutzvor-
schriften, die noch auf das bisherige Einstufungssystem von gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen 
abstellen (zB AAV, VEXAT, SprengV, DGPLV, VbF, Flüssiggasverordnung), künftig auf Arbeitsstoffe 
anzuwenden sind, die nach dem CLP-System eingestuft oder zu beurteilen sind. 
Zu Z 20, 21 und 22 (§ 90a Abs. 1 und Abs. 3): 
Es wird die Kennzeichnung nach CLP-Verordnung ergänzt, der Verweis auf das Biozidproduktegesetz 
aktualisiert und zwecks besserer Lesbarkeit eine Literaliste eingefügt. 
Zu Z 23, 24 (§ 90b Abs. 1, § 90b Abs. 5, § 90c Abs. 1 und § 90f Abs. 1): 
Die Bestimmungen betreffend CMR-Stoffe bleiben unverändert, es werden lediglich in Klammern die 
entsprechenden Bezeichnungen nach CLP-Verordnung ergänzt. 
Zu Z 25, 26 (§ 90g Abs. 2 und Abs. 4): 
Die Änderungen sind zur Umsetzung von Art. 1 Ziffer 4 der Richtlinie 2014/27/EU erforderlich, durch die 
Anhang II Ziffer 1 der Richtlinie 92/58/EWG (Richtlinie Sicherheitskennzeichnung) abgeändert wurde. 
Zudem wird entsprechend Anhang III Ziffer 1 der Richtlinie Sicherheitskennzeichnung (92/58/EWG) 
klargestellt, dass auch sichtbar verlegte Rohrleitungen zu kennzeichnen sind, wenn sie gefährliche 
Arbeitsstoffe enthalten. Nicht erfasst von der Kennzeichnungspflicht sind hingegen Bauwerke von Ab-
wasserableitungsanlagen (wie beispielsweise Kanäle, Schächte, Pumpwerke, Mischwasserbecken, Regen-
überlaufbecken). Der aufzunehmende zweite Satz betreffend die Kennzeichnung von Lagerräumen von 
gefährlichen Arbeitsstoffen in § 90g Abs. 4 entspricht Anhang I Ziffer 12 und Anhang III Ziffer 5 der 
Richtlinie 92/58/EWG in der Fassung der Richtlinie 2014/27/EU. 
Zu Z 27 (§ 98 Abs. 2 Z 4 und 11): 
Auf Grund der erforderlichen Umsetzung der RL 2014/27/EU bis 01.06.2015 sind Zitat- und Termino-
logieanpassungen notwendig. 
Zu Z 28, Z 29 und Z 30 (§§ 105c, 105d, § 105h und § 105m): 
Auf Grund der Neuregelung der Obsorge im Kindschafts- und Namenrechtsänderungsgesetz 2013, BGBl. 
I Nr. 15/2013, werden die Zitate in diesen Paragrafen entsprechend geändert. 
Zu Z 31 und 32 (§ 124 Abs. 1 und § 130 Abs. 1 Z 10): 
Eine vorzeitige positive Ablegung der Facharbeiterprüfung gemäß § 7 Abs. 1 und Abs. 2 LFBAG beendet 
die Lehrzeit. Aufgrund der hier vorgesehenen Beendigungsautomatik und damit automatischen Verkür-
zung der Lehrzeit entfällt der dazu im Widerspruch stehende letzte Satz in § 124 Abs. 1, wonach bei einer 
vorzeitigen Ablegung der Facharbeiterprüfung die Lehrzeit einvernehmlich um höchstens zehn Wochen 
verkürzt werden kann. Lehrberechtigte sind auch bei Beendigung der Lehrzeit gemäß § 130 Abs. 1 Z 10 
verpflichtet, den Lehrling nach Ablauf der Lehrzeit drei Monate im erlernten Beruf weiter zu verwenden 
(Behaltepflicht). 
Zu Z 33, 40 und 41 (§ 229 Abs. 2, §§ 290 Z 26, Z 30, Z 42 und Z 53): 
Dabei handelt es sich um Aktualisierungen. 
Zu Z 34, Z 35, Z 36, Z 37, Z 38 und Z 39 (§§ 232i, 232o und 232q): 



Auf Grund der Änderungen im Bunds- Geleichbehandlungsgesetz in den §§ 43, 49 und 51 wurden diese 
Anpassungen erforderlich. 
Zu Z 42 (§ 290 Abs. 2) 
Die Datumsangabe wurde richtig gestellt. 
Zu Z 43 und 44 (§ 291 Abs. 4 und § 292 Abs. 8 bis 12): 
Damit wird auf die Umsetzung der Richtlinie 2014/27/EU hingewiesen und das Inkrafttreten geregelt. Die 
Umsetzungshinweise der Abs. 9 bis 12 sind durch den Grundsatzgesetzgeber vorgegeben worden. 
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